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Zürich. Die Gemeinbsschulpflegen sind angewiesen, beförderlich alle

Anordnungen zu treffen, daß die Bestimmung, daß in jedem Schulkreis we¬

nigstens eine weibliche Arbeitsschule obligatorisch bestehen soll, auf Anfang
nächsten Schuljahres in Wirksamkeit treten könne. Sie haben für hinreichende,

geräumige und helle Lokalitäten zu sorgen Lehrerinnen zu wählen Frauenvereine

zu bilden die Schulgelder zu fixiren und überhaupt Alles zu thun,
was sür eine gute Einrichtung dieser Schulen paffend und nothwendig ist.

Freiburg. Der staatsräthliche Rechenschaftsbericht von 1858 sagt auf
Seite 55 Folgendes: „Eine Vergleichung zeigt übrigens, daß die Lage der

Lchrer wie sie durch Beschluß vom 12. Januar 1858 geschaffen wurde,
denselben günstiger ist als jenc vou 1848. Das durch dieses letzte Gesetz

bestimmte Maximum, 400 alte Schweizerfranken odcr Fr. 579. 71 n. W., war

nur jenen Lehrern zugesichert, welche ein definitives Anstellungspatent erhalten

hatten ; ein solches aber wurde erst nach zehnjähriger Dienstzeit ausgestellt.

Aus der Statistik des Bureau'? des öffentlichen Unterrichts geht hervor, daß

im Jahr 1857 auf 286 Schulen nur 115 Lehrer zu diesem Maximum
zugelassen waren, während jetzt alle dazu gelangen können, sofern sie die Bedingungen

erfüllen, deren Angemessenheit und Leichtigkeit man endlich anerkennt."

Das Maximum beträgt jetzt Fr. 600.

Luzern. Die Kantonallehrerkonserenz reichte bei oberer Behörde Gesuch

cin um Verlängerung der Schulzeit und Austheilung von Andenken an
austretende Schüler von Staatswegen. Es wurde jedoch vom Erziehungsrathe

nicht eingetreten.

St. Gallen. Ehr e Meldung. Der Domkapitular Höfliger, welcher

schon die Rettungsanstalt Sonnenberg mit Fr. 1000 bedacht, hat letztes Neujahr

die Armeuanstalt in Tablai mit einer gleichen Summe beschenkt.

Thurgau. (Corr.) Jm Lehrerpersonal gingen folgende Veränderungen

vor:
Herr Rüdin, Sekundarlehrer, zog von Weinfelden nach St. Gallen ;

„ Stocker Priniarlehrer, zog von Happersweil nach Mühlebach ;

„ Ribi, jgr., „ zog nach Happersweil;

„ Münz, „ zog von Tägerweilen nach Steckborn ;

„ Anderes, „ zog nach Tägerweilen;

„ Lengweiler, „ zog von Birwinken nach Fraßnacht;

» „ Engeler, „ zog von Lachen (Schwyz) nach Guntershausen

„ Bollenweider, „ zog von Oberhofen nach Aadorf.
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